
 
 
 
 
 
  
 
 

Ordentliche Hauptversammlung 
der 

Jost AG 
am 

1. Juli 2024 
 
 
 
 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zum teilweisen 
Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der 
Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG: 
 
 
Die in der Hauptversammlung vom 22. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossene 
Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien wurde bereits ausgeschöpft. Die 
Ermächtigung war befristet bis zum 22. Juni 2026. Sie soll aufgehoben und durch eine neue, ebenfalls 
fünf Jahre laufende Ermächtigung ersetzt werden. Unberührt bleiben soll die Befugnis, die aufgrund der 
Ermächtigung vom 22. Juni 2021, dort Tagesordnungspunkt 5, bereits erworbenen eigenen Aktien zu 
den im vorgenannten Ermächtigungsbeschluss erwähnten Zwecken zu verwenden. Vor diesem 
Hintergrund werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 1. Juli 2024 vorschlagen, den 
Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats erneut eigene Aktien im Umfang von bis 
zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. Nach den Regelungen im Aktiengesetz darf die Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien für höchstens fünf Jahre erteilt werden. Der Beschluss sieht für die 
Ermächtigung die gesetzliche Höchstfrist vor. 
 
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch 
ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) bzw. durch eine an die Aktionäre der Gesellschaft 
gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erwerben. Bei dieser Variante 
kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung 
einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis 
angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung 
der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme 
kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 
 
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte gegen Sachleistung zu 
veräußern, insbesondere auch im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und dem 



Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Beteiligungen an Unternehmen. Die 
Gesellschaft soll so die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als 
Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu 
können. Diese Form der Gegenleistung wird zunehmend durch die Globalisierung der Wirtschaft im 
internationalen und nationalen Wettbewerb erforderlich. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird 
der Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum verliehen, eigene Aktien als Akquisitionswährung 
einsetzen zu können und so auf für sie vorteilhafte Angebote zum Erwerb von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen sowohl national als ggf. auch auf internationalen Märkten flexibel 
reagieren zu können. 
 
Bei Sacheinlagen muss der Wert der Sacheinlage bei einer Gesamtbeurteilung in Relation zum Wert 
der ausgegebenen Aktien angemessen sein, vgl. § 255 Absatz 2 AktG. Diese Grundsätze sind bei der 
Ausgabe von eigenen Aktien durch die Gesellschaft gegen Sachleistungen entsprechend anzuwenden. 
Durch die Anwendung der Grundsätze des § 255 Absatz 2 AktG bei der Wiederausgabe von Aktien der 
Gesellschaft gegen Sachleistungen ist sichergestellt, dass relevante Vermögensbeeinträchtigungen der 
Aktionäre nicht zu befürchten sind. Basis für die Feststellung eines angemessenen Gegenwerts für die 
auszugebenden Aktien ist regelmäßig die Bewertung des zu erwerbenden Wirtschaftsguts aufgrund von 
Marktpreisen oder auf der Grundlage neutraler Wertgutachten, beispielsweise von 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder Investmentbanken. Wenn sich konkrete 
Erwerbsmöglichkeiten bieten, wird der Vorstand diese sorgfältig im Interesse der Gesellschaft prüfen 
und die ihm erteilte Ermächtigung nur im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft ausnutzen. 
Dabei wird der Vorstand von der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nur dann Gebrauch 
machen, wenn aus seiner Sicht der Ausschluss des Bezugsrechts geeignet ist, um das hiermit verfolgte 
Ziel im Gesellschaftsinteresse zu erreichen. Ferner muss der Vorstand zur Überzeugung gelangen, dass 
der Bezugsrechtsausschluss in dem Sinne erforderlich ist, dass es keine in Ansehung der 
Aktionärsinteressen milderen, gleich geeigneten Mittel gibt, das angestrebte Ziel zu erreichen, und die 
Verfolgung des Ziels in Ansehung der Aktionärsinteressen angemessen ist. Nur wenn diese 
Voraussetzungen vorliegen, wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen. 
 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung 
erstatten. 
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des 
Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des 
möglichen Verwässerungseffekts zu Lasten der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 
Aktionären für angemessen. 
 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne einen erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
einziehen können. Durch diese Ermächtigung soll dem Vorstand ein Dispositionsspielraum eingeräumt 
werden, um die längerfristigen Ausschüttungsinteressen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
sachgerecht wahrzunehmen. Nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 6 AktG kann der Vorstand von der 
Hauptversammlung nicht nur zum Erwerb eigener Aktien, sondern auch zu ihrer Einziehung ermächtigt 
werden. Macht der Vorstand von der Einziehungsermächtigung Gebrauch, führt dies zu einer 
entsprechenden Kapitalherabsetzung. In diesem Fall wird dem Aufsichtsrat die Befugnis zur Änderung 
der Fassung der Satzung entsprechend der Einziehung der Aktien und der Herabsetzung des 



Grundkapitals übertragen. Alternativ soll der Vorstand auch ermächtigt sein, die Einziehung 
entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. In diesem 
Fall erhöht sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 
3 AktG. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch die 
Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen. Die Einziehung eigener Aktien kann 
erfahrungsgemäß zu einer Verstetigung bzw. Optimierung des Börsenkurses und zu einer Stärkung der 
Stellung der Gesellschaft am Kapitalmarkt führen und deshalb im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre liegen. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, 
ob von der Einziehungsermächtigung Gebrauch gemacht werden soll. 
 
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zu deren Wiederveräußerung bzw. zur Einziehung 
dieser Aktien kann auch in Teilen ausgeübt werden. Sie können einmal oder mehrmals ausgeübt werden 
bis der maximale Umfang des Erwerbs eigener Aktien nach dem vorgeschlagenen Beschluss erreicht 
ist.  
 
 
 
Lauf a. d. Pegnitz, im Mai 2024 
 
 

 
Jost Aktiengesellschaft 

 
Der Vorstand 


